
 

 
 

MAG. CHRISTIAN KERN 
BUNDESKANZLER 

 
 

 

 

An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Doris BURES 
Parlament 
1017     W i e n 

GZ: BKA-353.110/0025-I/4/2016 Wien, am 17. Mai 2016 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Scherak, Kolleginnen und Kollegen haben am 

27. März 2016 unter der Nr. 8735/J an meinen Amtsvorgänger eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend personelle Ausstattung der Ministerkabinette 

gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 3 sowie 9 bis 16: 

 Wie viele Personen waren mit Stichtag 1.3.2016 in Ihrem Kabinett beschäftigt? 
 Welche Personen waren mit Stichtag 1.3.2016 in Ihrem Kabinett beschäftigt und 

auf welcher Rechtsgrundlage basierten diese Dienstverhältnisse jeweils? 
 Welche Aufgabenbereiche sind diesen Mitarbeiter_innen jeweils zugeordnet? 
 Umfasst Ihr Kabinett derzeit eine Einheit für Öffentlichkeits- und Pressearbeit? 
 Wenn ja: Wie viele und welche Mitarbeiter_innen sind derzeit im Rahmen dieser 

Einheit mit Agenden der Öffentlichkeits- und Pressearbeit betraut? 
 Werden in Ihrem Kabinett derzeit Mitarbeiter_innen über Arbeitsleihverträge be-

schäftigt? 
 Wenn ja: Wie viele Personen (exklusive bzw. inklusive Kanzlei-, Sekretariatsmit-

arbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte) werden derzeit in Ihrem Kabinett über Ar-
beitsleihverträge beschäftigt und mit wem wurden diese Arbeitsleihverträge ge-
schlossen? 

 Werden in Ihrem Kabinett derzeit Trainees oder sonstige Mitarbeiter_innen von 
Interessenvertretungen, Unternehmen oder deren Tochterorganisationen be-
schäftigt? 

 Wenn ja: Wie viele Trainees oder sonstige Mitarbeiter_innen werden Ihrem Kabi-
nett derzeit von Interessenvertretungen und Unternehmen bzw. von diesen über 
eine Tochterorganisation zur Verfügung gestellt? 
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 Mit welchen Aufgaben und Funktionen sind diese Trainees und sonstigen Mitar-
beiter_innen in Ihrem Kabinett betraut? 

 Welche Entscheidungsbefugnisse kommen diesen Trainees und sonstigen Mitar-
beiter_innen auf welcher Rechtsgrundlage zu? 

 

Zum Zeitpunkt der Anfrage (1.3.2016) waren im Kabinett meines Amtsvorgängers 

folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt: 

 

Name 
Rechts- 
grundlage 

Beginn 
Vertrags-
partner 

Funktion 

Mag. 
SCHNOPFHAGEN 
-METZGER 
Susanne  

VBG/SV 1.2.2014  Kabinettschefin 

Mag. SCHWARZ 
Jürgen 

VBG/SV 5.11.2012  
Stellvertretender 
Kabinettschef 

Mag. BERKA 
Christopher  

AL 15.5.2014 OENB Referent 

ENK Susanna, 
MSc 

AL 23.4.2013 
Gesellschaft 
des Bundes 

Leiterin 
Öffentlichkeits-
arbeit 

HORNER Christian VBG/SV 17.3.2014  Referent 

LINDNER Günter, 
MA 

VBG/SV 1.1.2014  Referent 

Dr. PEHRINGER 
Stefan  

BDG 10.6.2014  Referent 

Mag. (FH) 
RICHTER Anja 

VBG/SV 15.12.2015  
Presses-
precherin 

RUHALTINGER 
Alfred, MBA  

VBG/SV 6.7.2015  Referent 

Mag. SCHUSTER 
Harald Benedikt 

VBG/SV 20.1.2015  Referent 

Mag. STERNFELD 
Raphael, MAS 

AL 16.6.2014 SPÖ Referent 

 

Zu den Fragen 4 und 5: 

 Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige Entgeltbestand-
teile), die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter_innen Ihres Kabinetts inklu-
sive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte derzeit 
(Stichtag: 1.3.2016) ergeben? 

 Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige Entgeltbestand-
teile), die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiterinnen Ihres Kabinetts exklu-
sive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte derzeit 
(Stichtag: 1.3.2016) ergeben? 
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Die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstiger Entgeltbestandteile) für die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter des Kabinetts meines Amtsvorgängers inklusive 

Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter und sonstige Hilfskräfte 

betrugen im Februar 2016 € 125.870,18.  

Die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige Entgeltbestandteile) für die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des Kabinetts meines Amtsvorgängers exklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter und sonstige Hilfskräfte betrugen im 

Februar 2016 € 101.094,43. 

 

Zu den Fragen 6 bis 8: 

 Haben sich die Personalgesamtausgaben Ihres Kabinetts (exklusive wie inklusive 
Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte) im Vergleich zum 
1.3.2010, 1.3.2011, 1.3.2012, 1.3.2013, 1.3.2014 und 1.3.2015 verändert? 

 Wenn ja: In welcher Art haben sich die Personalgesamtausgaben ihres Kabinetts 
(exklusive wie inklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen  und sonstige 
Hilfskräfte) im Vergleich zum 1.3.2010, 1.3.2011, 1.3.2012, 1.3.2013, 1.3.2014 
und 1.3.2015 verändert? 

 Worauf sind diese Veränderungen jeweils zurückzuführen? 
 

Die Personalgesamtausgaben des Kabinetts meines Amtsvorgängers haben sich im 

Vergleich zu den angeführten Zeiträumen durch Personalwechsel sowie dienst-

rechtlich vorgesehene Bezugserhöhungen verändert. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Mag. KERN 
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